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Vorwort 

Japan hat bislang noch kein kodifiziertes Konzernrecht, obwohl der Großteil der 
japanischen Kapitalgesellschaften miteinander verbunden ist. Die vorliegende 
Untersuchung setzt sich mit der Möglichkeit auseinander, ein zukünftiges Kon-
zernrecht in Japan nach dem deutschen Modell zu schaffen. Die Arbeit wurde 
im Sommersemester 1993 von der Juristischen Fakultät der Georg-August-Uni-
versität zu Göttingen unter dem Titel "Deutsches Konzernrecht - ein Modell für 
Japan?" als Dissertation angenommen. Magisterstudium und Erstellung der Ar-
beit wurden durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes ermöglicht, der auch die Drucklegung großzügig unterstützt hat. 

Die Arbeit wurde von Herrn Professor Dr. Ulrich Immenga betreut. Seit 
Anbeginn meines Magisterstudiums in Deutschland habe ich von ihm vieles ge-
lernt. Ich danke ihm für seine engagierte Unterstützung meines wissenschaftli-
chen Werdeganges. Ferner danke ich Herrn Professor Dr. Dr. Christian Kirch-
ner, der mich mit der Methodik der ökonomischen Analyse des Rechts vertraut 
machte. Weiterer Dank gilt Herrn Professor Dr. Uwe Blaurock, der sich der 
Mühe des Zweitgutachtens unterzog. 

Herr Dr. Harald Baum vom Max-Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Privatrecht in Hamburg stellte mir seine gesammelte Literatur zur 
Verfügung und beriet mich bei der Übersetzung der japanischen Fachbegriffe ins 
Deutsche. Er empfahl mir und unterstützte die Veröffentlichung dieser Arbeit in 
vielfacher Weise. Ohne seine freundliche Hilfe wäre dieses Buch nicht in der 
vorliegenden Form erschienen. Den Direktoren des Max-Planck-Instituts als 
Herausgeber danke ich für die Aufnahme der Arbeit in diese Reihe. Meine The-
sen konnte ich im gesellschaftsrechtlichen Arbeitskreis des Instituts zur Diskus-
sion stellen. 

Viele Freunde in Deutschland haben mir geholfen, meinen Text sprachlich 
zu korrigieren. Insbesondere danke ich Frau Dr. Beate Luo, Herrn Bernd Hoff-
mann und weiteren Kollegen am Lehrstuhl in Göttingen. Des weiteren bin ich 
Herrn Dr. Rembert Süss, derzeit Lektor an der Tohoku Universität, zu Dank 
verpflichtet. 

Abschließend möchte ich meiner lieben Frau Tomoko danken, die für mich 
immer eine allzeit bereite und fachkundige Diskussionspartnerin gewesen ist. 

Sendai, im Oktober 1993 Eiji Takahashi 
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Einleitung 

Obwohl die meisten Aktiengesellschaften in Japan mit anderen Gesellschaften 
verbunden sind, gibt es kein Konzernrecht. Deutschland kodifizierte bereits im 
Jahre 1965 als erstes Land der Welt das Konzernrecht im dritten Buch des Ak-
tiengesetzes. Seitdem wird in Japan die Möglichkeit einer Rezeption des deut-
schen Konzernrechts diskutiert. Der größte Teil der Rechtswissenschaftler in Ja-
pan sieht eine solche Aufnahme deutscher Rechtsgedanken als notwendig an1. In 
der handelsrechtlichen Abteilung der 38. Tagung der Japanischen Vereinigung 
für Privatrecht wurde 1974 die Rezeptionsmöglichkeit des deutschen Konzern-
rechts als Hauptthema der Tagung behandelt2. Im Jahre 1986 veröffentlichten 
japanische Rechtslehrer einen eigenen Konzernrechtsentwurf, der vom deut-
schen Konzernrecht stark beeinflußt war3. 

Gegenüber der Rezeption des deutschen Konzernrechts werden jedoch 
teilweise Bedenken geäußert4: 

Erstens seien die Strukturen und Funktionen verbundener Unternehmen in 
Japan auf andere Art als in Deutschland ausgebildet. Da das Institut des Beherr-
schungsvertrages fehle5, sei es im japanischen Konzern nicht möglich, eine ver-
tragliche Organverfassung zu erstellen. Unternehmensgruppen wie Mitsui oder 
Mitsubishi seien wegen ihrer horizontalen Strukturen nicht unter dem Begriff 
"Konzern" zu fassen6. 

Zweitens würden in Japan wie in Deutschland keine Konzernverträge abge-
schlossen7, da dies steuerlich nicht begünstigt sei8. Es sei deshalb sinnlos, den 
deutschen Vertragskonzern in Japan einzuführen9. 

1 Osumi, Shöjihömu Nr. 1145 (1988) 47; Hayakawa, in: Mestmäcker/Behrens, S. 414; Morimoto, 
in: Takeuchi/Tatsuta, S. 132. 

2 Symposiumsberichte, Shihö, Nr. 37 (1975) 91 ff.. Zur Zusammenfassung der Diskussion, vgl. 
Morimoto, Shöjihömu, Nr. 684 (1974) 8 ff. 

3 Egashira/Kishida, Shöjihömu, Nr. 1068 (1986) 36 ff. 
4 Kawamoto, in: Coing, S. 220 ff. 
5 Kiuchi/Hommelhoff, ZGR 1981, 164; Baum, FS Kitagawa, S. 627; Hayakawa, in: Mest-

mäcker/Behrens, S. 399. 
6 Kawamoto, in: Coing, S. 221; Baum, FS Kitagawa, S. 627; Odrich, Der europäische Konzern-

begriff hilft Japan nicht weiter, FAZ v. 26.9.1990, Nr. 224, S. 25. 
7 Kawamoto, in: Coing, S. 220. 
8 Kawamoto, Köbehögaku zasshi, Bd. 28 (1978) Nr. 3, 293. 
9 Kawamoto, in: Coing, S. 220. 



2 Einleitung 

Drittens wird das deutsche Aktienkonzernrecht nicht als erfolgreiche und 
wirksame Regelung des faktischen Konzerns angesehen: "Im Verhältnis zu den 
aufzuwendenden Kosten scheint der Erfolg eines Abhängigkeitsberichtes zu ge-
ring zu sein"10. 

Diese Arbeit will die Abneigung gegenüber einer Kodifizierung des Kon-
zernrechts abbauen und Wege zu einer Weiterentwicklung aufzeigen. 

Japan nahm bis jetzt bei Rezeptionen ausländischer Rechtsinstitutionen 
wenig Rücksicht auf die tatsächlichen Umstände des eigenen Landes11. Dies 
führte in zahlreichen Rechtsbereichen zur Diskrepanz zwischen sozialem Ord-
nungsgefüge und rezipierten Rechtsfiguren, die damit keine tatsächliche Geltung 
erlangen konnten12. Damit eine zukünftige Konzerngesetzgebung Japans ihren 
Zweck erreicht, ist eine so begründete Konzernverfassung der tatsächlichen Or-
ganverfassung japanischer Konzerne anzupassen13. Der Gesetzgeber sollte daher 
bei seiner Konzerngesetzgebung die Charakteristika japanischer Unternehmens-
verbindungen berücksichtigen. In dieser Arbeit wird deswegen zuerst auf diese 
Besonderheiten eingegangen. Es folgt eine Untersuchung der Funktionen des ja-
panischen Gesellschaftsrechts. Dabei wird geprüft, inwiefern Minderheitsaktio-
näre einer Tochtergesellschaft ohne Konzernrecht geschützt werden können14, 
und ob als Alternative dazu eine Konzerngesetzgebung für Japan unabdingbar 
ist. 

Das deutsche Konzernrecht zeigte in dem Vierteljahrhundert seit seiner 
Kodifizierung einige Funktionsschwierigkeiten. Daher gibt es im deutschen Kon-
zernrecht bereits Entwicklungstendenzen, die diesen Schwierigkeiten entgegen-
wirken. Um aus den deutschen Erfahrungen mit dem Konzernrecht für eine zu-
künftige Konzerngesetzgebung Japans nützliche Lehren zu ziehen, wird in Teil 3 
kurz auf die historische Entwicklung des deutschen Konzernrechts eingegangen. 

Abschließend ist ein neues Regelungsmodell für verbundene Unternehmen 
Japans nach dem deutschen Vorbild zu entwickeln. Hierbei gilt es insbesondere, 
das geltende Gesellschaftsrecht systemimmanent zu einem Konzernrecht weiter-

10 Kawamoto, in: Coing, S. 221. 
11 Igarashi, S. 6; Murakami, S. 40 f. 
12 Kitagawa, S. 157. 
13 Das Prinzip der funktionalen Interdependenz zwischen Ökonomie und Recht. Vgl. Behrens, 

S. 8 f.; Schwintowski, in: Achtenhagen/John, S. 280 ff.; auch Teubner, ZGR 1991,192. 
14 Zu dieser "funktionalen Konzernrechtsvergleichung" vgl. Immenga, FS Fischer, S. 298 f. 
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zuentwickeln15. Dies ist wichtig, um Widersprüche zwischen dem neuen Kon-
zernrecht und dem System des japanischen Gesellschaftsrechts so weit als mög-
lich auszuschließen und so die Entwicklung zu einem überzeugenden Modell zu 
ermöglichen. 

15 Zu dieser Methode systemimmanenter Fortbildung des Konzernrechts vgl. Hommelhoff, 
DJT-Gutachten, S. 48. 



1. Teil: 
Verbundene Unternehmen in Japan 

Die institutionellen Anleger steigerten ihren Aktienbesitz auf dem japanischen 
Kapitalmarkt in einem solchen Maße, daß heute über 70 % der börsennotierten 
Aktien im Besitz anderer Aktiengesellschaften sind1. Nur ein Viertel der bör-
sennotierten Aktien befinden sich im Eigentum von Privatanlegern. Daraus kann 
geschlossen werden, daß die meisten Aktiengesellschaften nicht mehr isoliert 
existieren, sondern mit anderen Gesellschaften verbunden sind. Die Struktur der 
Kapitalbeteiligungen auf dem japanischen Kapitalmarkt sieht auf den ersten 
Blick verwirrend aus, jedoch lassen sich zwei Realtypen unterscheiden2: die ein-
seitige Mehrheitsbeteiligung und das Netz gegenseitiger, niedriger, aber inner-
halb einer Gruppe akkumulierender Kapitalbeteiligungen. 

a) Bei der einseitigen Mehrheitsbeteiligung wird in der Regel ein Netz von 
vertikalen Kapitalbeteiligungen in der Weise entwickelt, daß das ganze System 
einen pyramidenförmigen Konzern bildet, an dessen Spitze ein großes Unter-
nehmen steht. Dieses Gebilde wird im folgenden als "Konzern" bezeichnet. 

b) Die in einem horizontalen Netzwerk wechselseitiger Kapitalbeteiligung 
zusammengeschlossenen Unternehmen, die keine Konzernstruktur besitzen, 
werden im folgenden als "Unternehmensgruppen" bezeichnet. 

I. Ökonomische Analyse japanischer Konzerne 

1. Der japanische Konzern: ein Kulturphänomen? 

Die heutigen vertikal strukturierten japanischen Konzerne sind wie Konzerne in 
Deutschland pyramidenförmig organisiert. Mehrere Gliedgesellschaften stehen 
unter der einheitlichen Leitung einer Konzernspitze und arbeiten sehr eng zu-
sammen. Beispiele für solche Konzerne sind Toyota, Matsushita oder Sony. 
Diese Unternehmenskomplexe werden oft als "Familie" bezeichnet, wie z.B. die 

1 Baum, FS Kitagawa, S. 626. 
2 Aoki, M., S. 119; Sydow, zfbf 43 (3/1991) S. 241; Helou, Journal of World Trade, June 1991, 

103; Itö, S. 178. 
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"Toyota-Familie". Die abhängigen Gesellschaften werden dann "Kinder", die an 
der Konzernspitze stehenden Unternehmen "Eltern" genannt. 

Für einen Europäer ist es oft erstaunlich, wie eng Tochtergesellschaften und 
Muttergesellschaft im japanischen Konzern effektiv zusammenarbeiten und eine 
organische Einheit bilden. Es stellt sich die Frage, warum die Tochtergesell-
schaften keinen Vertrag mit ihrer Muttergesellschaft schließen, um sich vor 
Machtmißbrauch zu schützen3, und warum japanische Tochtergesellschaften ge-
genüber ihrer Muttergesellschaft loyal arbeiten können, obwohl ihre tägliche 
Geschäftsführung von der Muttergesellschaft nur in geringem Maße kontrolliert 
wird. 

Die vertikale Organisationsstruktur des japanischen Konzerns ähnelt auf 
den ersten Blick einer mittelalterlichen japanischen Dorfgemeinschaft. Seitdem 
Nakane4 die Konzernstruktur mit dem Familienprinzip des feudalen Japans 
gleichsetzte, wurden in Deutschland die japanischen Konzerne als spezifisch ja-
panisches Kulturphänomen verstanden5. Hirschmeier erklärt die Loyalität japa-
nischer Tochtergesellschaften gegenüber ihrer Muttergesellschaft mit der feu-
dalen Loyalität im Meister-Schützling-System6. Auch den Mechanismus der 
Konzernierung führt er darauf zurück, daß ein kleines Unternehmen in einem 
kollektivistischen Land davor Angst habe, allein zu stehen7. Vahlefeld ergänzt 
die Ansicht Hirschmeiers mit dem Hinweis darauf, daß diese Loyalität dem Kon-
fuzianismus, einer das mittelalterliche Japan beherrschenden Moralphilosophie 
aus China, entspringe8. 

3 Hirschmeier, Wirtschaftsstil, in: Kraus/Louven, S. 85. 
4 "Interessanterweise sind diese Beziehungen - Japaner nennen sie oyako ("Eltern-Kind") - zwi-

schen modernen Industrieunternehmen strukturell identisch mit jenen zwischen traditionel-
len landwirtschaftlichen Haushalten im ländlichen Japan, die auf einem Grundherr-Pächter-
Verhältnis beruhen. Es scheint also, daß die Grundstruktur der japanischen Gesellschaft auf 
einem Organisationsprinzip beruht, das Eltern-Kind-Beziehungen entspricht. Dieses Prinzip 
findet sich bei fast allen japanischen Institutionen." Nakane, S. 132. 

5 Hirschmeier, Belegschaftskapitalismus, in: Kraus/Louven, S. 158; Sydow, zfbf 43 (3/1991) 248 
f.; Vahlefeld, S. 183. 

6 "In Japan können die kleinen Unternehmen als Gegenleistung für die von ihnen den großen 
entgegengebrachte Loyalität von diesen eine schützende Behandlung fordern." Hirschmeier, 
Unternehmenskapitalsimus, in: Kraus/Louven, S. 158. 

7 Hirschmeier, Unternehmenskapitalismus, in: Kraus/Louven, S. 158. 
8 Vahlefeld, S. 183. 
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Dieser kulturbezogene Blickwinkel scheint meiner Meinung nach jedoch 
nur nützlich, um die Strukturen der sog. Zaibatsu9-Konzerne10 der Vorkriegszeit 
und den dort herrschenden Unternehmensgeist zu analysieren. So sieht auch 
Hadley die feudale Loyalität als das Organisationsprinzip des sog. Zaibatsu-
Konzerns vor dem II. Weltkrieg: "The zaibatsu organizations combined the 
modern holding company with feudal loyalty. The families at the top were the 
superiors to whom staff of the entire organization owed loyalty. The spirit of 
subordination of staff to superiors, and ultimately to the families themselves, 
began on the day the individual joined the combine."11. Dieser Gesichtspunkt er-
scheint indes wenig hilfreich für die Analyse des gegenwärtigen Konzerns, da 
seine vertikale Struktur auch ein Erfolg der Unternehmensstrategie ist12. Das 
Loyalitätsgefühl der Tochtergesellschaft ist Folge der heutigen Anreizstrategie 
der Unternehmen. 

2. Charakteristika japanischer Konzerne 

a. Dezentralisierung der Konzernleitung 

Die Konzernleitung, die an der Spitze der Hierarchie steht, verfügt normaler-
weise nicht über das aktuelle Wissen, das für die konkrete Geschäftsführung 
wichtig ist, wie beispielsweise die Einschätzung des ständig wechselnden Kun-
dengeschmackes. Viel früher bekommen solche Informationen die "men on the 
spot"13 (die Mitarbeiter vor Ort), die bei den Tochtergesellschaften arbeiten. 
Um dieses "on the spot knowledge" unmittelbar zu nutzen14, gibt die Mutter-
gesellschaft in Japan ihren Tochtergesellschaften bei der Umsetzung des Pro-

9 "Zai" bedeutet Reichtum, "Batsu" Personenkreis. "Zaibatsu" hieß ursprünglich Kreis von Un-
ternehmern, die aus einer gleichen Heimatstadt stammen. Seit dem I. Weltkrieg werden Fa-
milienkonzerne wie Mitsui, Mitsubishi als "Zaibatsu" bezeichnet. Vgl. Ködansha, Bd. 8, 
S. 361; Tatsuta, in: Yazawa, S. 121. 

10 Siehe unten Teil 1, Nr. II.l. 
11 Hadley, S. 78. 
12 Zustimmend, Hadley, S. 105. 
13 Hayek, American Economic Review, September 1945, 524; Aoki, M., American Economic 

Review, December 1986,973. 
14 Aoki, M., American Economic Review, December 1986, 981. 
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duktionsplanes einen großen Entscheidungsspielraum15. Die Muttergesellschaft 
entscheidet nur über die grundlegenden Angelegenheiten der Tochtergesell-
schaften, z.B. Kapitalerhöhung, Fusion, Dividenden- oder Personalpolitik ihres 
Managements. Sie greift nur selten in die Geschäftsführung der Tochtergesell-
schaften ein16. Die Tochtergesellschaften entscheiden bei der Geschäftsführung 
autonom. Diese dezentralisierte Leitungsform befähigt die japanischen Kon-
zerne, ihren Produktionsplan der sich ständig ändernden Marktlage wirkungsvoll 
anzupassen17. 

Die Dezentralisierung der Geschäftsführung kann jedoch die Arbeitsmoral 
der Tochtergesellschaften schwächen, weil letztere nicht oft kontrolliert werden. 
Deshalb greift die Muttergesellschaft tief in die Personalpolitik des Manage-
ments der Tochtergesellschaften ein18. Ihr Präsident wird nur nach Zustimmung 
der Muttergesellschaft benannt. Bei einer Umfrage aus dem Jahre 197219 bejah-
ten 76,8 % der börsennotierten Aktiengesellschaften, deren Aktien zu über 10 % 
im Eigentum einer Muttergesellschaft waren, daß sie bei Einstellung ihres 
Managements vor dem Beschluß der Hauptversammlung die Zustimmung der 
Muttergesellschaft eingeholt hätten. Das Management der Tochtergesellschaften 
rekrutiert sich auch häufig aus dem Kreis der Angestellten der Muttergesell-
schaft20. So war 197221 bei 54 % der Gesellschaften, deren Aktien zu mehr als 
50 % einem anderen Unternehmen gehörten, der Präsident gleichzeitig auch 
Angestellter der Muttergesellschaft. 

Die Muttergesellschaft kann sogar den Präsidenten der Tochtergesellschaft, 
wenn er ihr für die Leitung ungeeignet erscheint, so weit unter Druck setzen, daß 
dieser "freiwillig" auf sein Amt verzichtet. So berichtete eine Tageszeitung22, daß 
der Präsident der Tôkyû Agency AG bei der Übermittlung seiner Grußworte 
zum Jahresbeginn 1993 seine Angestellten mit der Nachricht überraschte, er 
trete vom Präsidentenamt zurück, da er für die Verschlechterung der Ge-

i s Clark, S. 61, 82; Sakamoto, K., in: Sakamoto/Shimotani, S. 47; Odrich, S. 27; Schneidewind, 
S. 167 f. 

16 Sakamoto, K., in: Sakamoto/Shimotani, S. 47. 
17 Aoki, M., S. 30. 
18 Aoki, M., S. 51 ; Imai/Itami, in: Imai/Itami/Koike, S. 147; Itami, in: Imai/Komiya, S. 56; 

Nakatani, Asuterion, Nr. 15, Winter 1990, 22. 
19 Ishidera, Kôseitorihiki Nr. 276 (1973) 35. 
20 Alston, S. 51. 
21 Ishidera, Kôseitorihiki Nr. 276 (1973) 31. 
22 NikkeiZ v. 6.1.1993. 



8 Verbundene Unternehmen 

schäftslage verantwortlich sei. Es wurde jedoch vermutet, daß der wahre Grund 
für diesen plötzlichen Rücktritt in einem persönlichen Konflikt mit dem neuen 
Präsidenten der Muttergesellschaft lag und daß dieser ihn zum Rücktritt ge-
zwungen hatte. 

Unter einer so starken Personalkontrolle setzt sich das Management der 
Tochtergesellschaft "spontan" für die Interessen ihrer Elterngesellschaft ein, um 
deren Wohlwollen nicht zu verlieren und in der kommenden Hauptversammlung 
wieder als Management benannt zu werden. Die Loyalität der japanischen Toch-
tergesellschaft ist somit kein Spiegelbild mittelalterlicher Strukturen, sondern ein 
Erfolg der Konzernstrategie. Es scheint nur als ob die Tochtergesellschaften aus 
einer moralischen Haltung heraus "spontan" im Interesse ihrer Elterngesellschaft 
arbeiteten. In Wirklichkeit werden sie mittels des oben geschilderten Systems 
"freiwillig" dazu gezwungen. 

b. Undurchschaubarkeit der Entscheidungsfindung 

Um die wertvollen Kenntnisse der "men on the spot" in den Tochtergesellschaf-
ten effektiv auszunutzen, werden Entscheidungen über die Geschäftsführung der 
Tochtergesellschaften nicht einseitig durch die Muttergesellschaft angeordnet, 
sondern im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den beiden Gesellschaften ge-
troffen23. Die Muttergesellschaft entscheidet zwar selbst über den Geschäftsfüh-
rungsrahmen der Tochtergesellschaften, zieht aber Ratschläge der Tochter-
gesellschafter bei der Bildung des Konzernleitungsplanes hinzu ("Entscheidung 
von unten"). Die Muttergesellschaft entscheidet sogar oft zusammen mit ihren 
Tochtergesellschaften über konkrete Produktionspläne des Konzerns, um die 
Qualitätskontrolle zu verbessern oder um die Produktionskosten zu senken24. 
Für Außenstehende ist der Vorgang der Entscheidungsfindung im japanischen 
Konzern daher nur schwer durchschaubar. 

23 Sydow, zfbf 43 (3/1991) 245; Aoki, M., American Economic Review, December 1986, 981; 
Imai, in: Imai/Komiya, S. 138; Itami, in: Imai/Komiya, S. 56; vgl. allgemein zur Entschei-
dungsfindung in japanischen Unternehmen Baum, in: v. Stein, S. 111 ff. 

24 Miwa, in: Imai/Komiya, S. 179 f.; Asanuma, Japanese Economic Studies, Summer 1985, 
S. 49 ff. 
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c. Ökonomische Grundlage paternalistischen Schutzes 

Wenn die Tochtergesellschaft ihre Produkte an die Muttergesellschaft liefert, 
schließen beide Gesellschaften nur einen Rahmenvertrag, der allerdings keinen 
genauen Abnahmepreis spezifiziert25. Die Muttergesellschaft verlangt von der 
Tochter, den Abnahmepreis durch Verbesserung ihrer Produktionstechniken zu 
senken, wobei sie der Tochtergesellschaft hilft, diese Techniken zu verbessern26. 
Somit findet die Preisbildung bei dieser langristigen Lieferungsbeziehung auf der 
Basis des Vertrauens zwischen den beiden Gesellschaften flexibel statt27. Dabei 
mißbraucht die Muttergesellschaft ihren beherrschenden Einfluß auf die Toch-
tergesellschaft normalerweise nicht dazu, die Tochtergesellschaft auszubeuten, 
jedenfalls solange sie ihre Konzernführung langfristig plant28. Wenn die Mutter-
gesellschaft die Tochtergesellschaft benachteiligte, könnte sie diese nicht mehr 
davon überzeugen, den Vertrag zu verlängern. Bei Bekanntwerden eines solchen 
Falles könnte die Muttergesellschaft nur schwer einen neuen Partner für eine 
langfristige Zusammenarbeit finden29. Die Muttergesellschaft ist daher eher ge-
zwungen, zu demonstrieren, daß sie einer in Not geratenen Tochtergesellschaft 
hilft, um ihre Lieferungsbeziehung zu behalten30. 

3. Ein Beispiel: Der Toyota-Konzern 

Der Toyota-Konzern ist der größte Automobilkonzern in Japan31. Die Konzern-
spitze, die Toyota Auto AG, beteiligte sich an ihren Zulieferern und ihren Ein-
kaufsstellen, so daß diese heute Tochtergesellschaften der Toyota Auto AG sind. 
Im Jahre 1991 beteiligte sie sich an 193 Gesellschaften mit mehr als 20 %32. 

25 Sydow, zfbf 43 (3/1991) 244; Aiston, S. 49; Itd, in: Imai/Komiya, S. 117. 
26 Peck, in: Meyer/Gustafson, S. 31; Miwa, in: Imai/Komiya, S. 180. 
27 Itd, in: Imai/Komiya, S. 112 f.; Sydow, zfbf 43 (3/1991) 244 f.; Hirschmeier, Leute, in: 

Kraus/Louven, S. 109. 
28 Itd, in: Imai/Komiya, S. 118. 
29 Miwa, in: Imai/Komiya, S. 175. 
30 Sydow, zfbf 43 (3/1991) 246; Dore, S. 176. 
31 Wirtschaftswoche Nr. 53 v. 24. Dezember 1992, S. 114. 
32 Töyö keizai shinpö sha, S. 54. 
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Soziologen sahen den Toyota-Konzern als ein typisches Beispiel für einen 
vertikal organisierten Konzern in Japan33 an. Seine pyramidenförmige Struktur 
erregte stets ihre Phantasie, und es herrschte die Meinung vor, die Toyota Auto 
AG beute ihre Tochtergesellschaften aus34. Anhand dieses Konzerns wird jedoch 
im folgenden erklärt, wie dezentralisiert der japanische Konzern tatsächlich ge-
leitet wird. 

Mitte der sechziger Jahre begann die japanische Wirtschaft schnell und 
kräftig zu wachsen35. Zwischen 1965 und 1970 lag die Wachstumsquote pro Jahr 
durchschnittlich bei über 10 %36. Mit dem Wohlstand der Gesellschaft nahmen 
auch die Ansprüche der Verbraucher zu. Um vielfältige Geschmacksrichtungen 
zu berücksichtigen, begannen die Autohersteller, mehrere Varianten eines Mo-
dells zu produzieren. So stiegen z.B. im Jahr 1978 bei einem Hersteller die mög-
lichen Varianten eines Wagens auf 32.100, während er Mitte der sechziger Jahre 
nur 500 Varianten produziert hatte37. 

Bei der Produktion so vieler Varianten ist es nicht mehr sinnvoll, daß die 
Konzernspitze den Zulieferern einzelne Weisungen hinsichtlich des Produk-
tionsplanes erteilt, da die Einstellung eines zentralen Produktionsplans zu zeit-
aufwendig wäre und Fehler desselben zu kostenintensiven Zwischenlagerungen 
fehlerhaft erstellter Teile führen können. Um viele Varianten entsprechend der 
Nachfrage des Kundenmarktes in kurzer Zeit produzieren zu können, ist es ef-
fizienter, dem Zulieferer direkt die Informationen über die bestellten Autos zu-
gänglich zu machen und ihn danach produzieren zu lassen. Hierbei ist es not-
wendig, ein System der unmittelbaren Kommunikation zwischen den Zulieferern 
und den Einkaufsstellen aufzubauen. Beim Toyota-Konzern funktioniert dies seit 
den sechziger Jahren folgendermaßen38: 

Die Einkaufstellen verfassen täglich Informationsberichte über Anzahl und 
Typ der bestellten Autos und deren Liefertermine, die sie an die Einzelteilpro-
duzenten schicken. Diese produzieren entsprechend der erhaltenen Informatio-
nen und schicken die Teile mit den Informationsberichten an den zuständigen 

33 Hirschmeier, Leute, in: Kraus/Louven, S. 109; Nakane, S. 132; Abegglen/Stalk, S. 91. 
34 Hirschmeier, Leute, in: Kraus/Louven, S. 109, Nakane, S. 132. 
35 Uchiyama, in: v. Barloewen/Werhahn-Mees, S. 252 ff. 
36 Kcyama, S. 125. 
37 Aoki, M., S. 20. 
38 Miwa, Keizaigakuronshü, Bd. 55 (1989) Nr. 3, 18; Abegglen/Stalk, S. 93 ff.; Aoki, M., S. 22; 

Asanuma, Keizaironsö, Bd. 133 (1984) Nr. 3,137 f.; Koyama, S. 148 ff. 
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